Richtlinien

der Stadt Gladbeck für die Vergabe von Mitteln zur Förderung der Migrations- und Integrationsarbeit durch den Integrationsrat

1.
Grundsätze


1.1.
Der Integrationsrat kann im Rahmen der vom Rat der Stadt bereitgestellten  Haushaltsmittel Veranstaltungen und Projekte fördern, die einen Beitrag zu einem gleichberechtigten Zusammenleben der deutschen und nichtdeutschen Bevölkerung leisten.


1.2.
Zuwendungen werden ausschließlich als Zuschüsse für Veranstaltungen und Projekte auf Gladbecker Stadtgebiet gewährt.


1.3.
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.


1.4.
Soweit diese Richtlinien keine andere Regelung treffen, gelten die                     allgemeinen Richtlinien der Stadt Gladbeck für die Gewährung finanzieller Zuwendungen an Vereine, Verbände und sonstige Organisationen vom 1.10.2005.

2.
Förderkriterien
2.1. Antragsberechtigt sind Vereine, Verbände, Gruppen, Initiativen sowie Einzelpersonen, die sich auf der Grundlage des Grundgesetzes und der freiheitlich demokratischen Grundordnung für ein besseres Zusammenleben von Deutschen und Nichtdeutschen einsetzen. 

2.2. Gefördert werden können nur öffentlich zugängliche Veranstaltungen bzw. Projekte von öffentlichem Interesse


2.3. Gefördert werden können insbesondere Veranstaltungen und Projekte:

a)
zur Verständigung zwischen Deutschen und Nichtdeutschen,

b)
mit interkulturellem oder sozialintegrativem Ansatz, 
         insbesondere in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,
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c)
die das Engagement von Migrantinnen und Migranten für das 
         Gemeinwesen fördern,

d)
die dem Abbau von Vorurteilen, Fremdenfeindlichkeit und 
         Rassismus dienen und Toleranz fördern,

e)
die den Teilnehmern Lebensweise, Kultur und Religion
         anderer nahe bringen,

f)
die gemeinsam von deutschen und nichtdeutschen 
         Antragstellern durchgeführt werden.


2.4. Zuschüsse für Institutionen werden nicht gewährt. 


2.5. Veranstaltungen und Projekte, die von mehreren unter 2.1. genannten Vereinigungen gemeinsam durchgeführt werden, sollen bevorzugt berücksichtigt werden, insbesondere Maßnahmen, bei denen Migrantenvereinigungen mit deutschen Einrichtungen kooperieren. 
Bei allen Kooperationsprojekten muss ein verantwortlicher rechtsfähiger Antragsteller genannt werden.


3. Umfang der Förderung 

3.1. Eine Förderung im Rahmen dieser Richtlinien ist nur möglich, soweit – nach Ausschöpfung aller anderen Finanzierungsmöglichkeiten – die Finanzierung eines Projektes ohne den Zuschuss nicht oder nicht in voller Höhe gesichert ist. Mit dem Zuschuss muss die Finanzierung der Veranstaltung bzw. des Projektes gesichert sein. Dies ist bei der Antragstellung darzulegen. 


3.2. Bezuschusst werden Honorarkosten, Gagen, Mieten, Pachten oder sonstige unbedingt erforderliche und nachweisbare Personal- und Sachmittelkosten. 
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4.
 Förderverfahren
4.1 Zuschüsse können nur auf schriftlichen Antrag gewährt werden. Der Antrag ist einzureichen bei der 

Stadt Gladbeck

Amt für Integration und Sport

Geschäftsstelle des Integrationsrates

Willy-Brandt-Platz 2

45964 Gladbeck


4.2. Anträge auf Zuschüsse müssen bis spätestens 31. Januar des jeweiligen Kalenderjahres eingegangen sein. Jede einzelne Veranstaltungen bzw. jedes einzelne Projekt ist gesondert darzustellen. Nach Ablauf der Abgabefrist eingegangene Anträge können in der Regel nicht mehr berücksichtigt werden. 


4.3. Art, Inhalt, Zielsetzung und Zeitrahmen der Veranstaltung/des Projektes sind im Antrag detailliert darzustellen. Hierzu gehört insbesondere auch ein Gesamtkosten- und Finanzierungsplan. Eine finanzielle Förderung durch andere Stellen der Stadt Gladbeck und Dritte ist unaufgefordert anzuzeigen. Auf Wunsch der Verwaltung hat der Antragsteller Einsicht in seine Finanzsituation zu geben. 

4.4. Anträge, die offensichtlich nicht die Voraussetzungen dieser Richtlinien erfüllen, werden von der Verwaltung zurückgewiesen. Dem Integrationsrat ist hiervon zu berichten.


4.5. Die eingegangenen, förderungswürdigen Anträge werden dem Integrationsrat zur Beratung vorgelegt. Der Integrationsrat beschließt die Bezuschussung oder Ablehnung eines Antrages. 
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5. Verwendungsnachweis


5.1. Der Empfänger eines Zuschusses ist verpflichtet, nach

Beendigung der Veranstaltung/des Projektes die antragsgemäße Verwendung der Fördermittel nachzuweisen. 



5.2. Der Verwendungsnachweis ist unaufgefordert und projektbezogen innerhalb von 4 Wochen nach Abschluss des Projektes vorzulegen. 

5.3.
Zuschüsse, die nicht antragsgemäß verwendet worden sind, sind zurückzuzahlen. Sie können zurückgefordert werden, wenn die Verwendungsnachweise nicht fristgerecht eingereicht worden sind. Mangelhafte oder fehlende Verwendungsnachweise führen bis zur ordnungsgemäßen Vorlage der Verwendungsnachweise zum Ausschluss bei der Verteilung weiterer Mittel. Darüber hinaus sind die §§ 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land NW anzuwenden. 


6.
Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten mit dem Tag der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Gladbeck am 08.07.2010 in Kraft.


